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Eine aufgrund Gesetzesänderung erstmalig 
genehmigungsbedürftige Anlage anzeigen

Wenn Sie eine genehmigungsbedürftige Anlage errichten oder errichtet haben und diese 
Anlage bisher nicht genehmigt oder angemeldet wurde, müssen Sie dies der zuständigen 
Behörde fristgemäß melden.

Basisinformationen

Kohlekraftwerke, Industriebetriebe, Tierintensivhaltungen und ähnliche Anlagen rufen im 
besonderen Maß Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen usw. hervor.

Um die Menschen und die Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und 
dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen, benötigen solche Anlagen 
für die Errichtung und den Betrieb eine Genehmigung nach dem Bundes- 
Immissionsschutzgesetz (BImSchG). Die Anlagen, die aufgrund ihrer Art und Größe einer 
Genehmigungspflicht unterliegen, sind in der Verordnung über genehmigungsbedürftige 
Anlagen (4. BIm-SchV) abschließend aufgeführt.

Eine nicht genehmigungspflichtige Anlage, die bereits errichtet bzw. mit deren Errichtung 
oder wesentlicher Änderung begonnen wurde, wird durch die Aufnahme in den Katalog der 
genehmigungsbedürftigen Anlagen der Verordnung (4. BImSchV) genehmigungspflichtig. 
In diesem Fall unterliegt die Anlage den immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsanforderungen und muss bei der zuständigen Behörde innerhalb einer Frist 
von drei Monaten nach Inkrafttreten der jeweiligen 4. Bundesimmissionsschutzverordnung 
angemeldet werden.

Voraussetzungen

Hierbei handelt es sich um eine Anzeigepflicht. Dieser kommen Sie als 
Anlagebetreiber oder Anlagebetreiberin nach, wenn Sie die Anmeldung fristgerecht 
bei der zuständigen Behörde einreichen.
Sofern die erforderlichen Unterlagen nicht bereits bei der Anmeldung übermittelt 
werden, können Sie diese innerhalb von weiteren zwei Monaten bei der zuständigen 
Behörde nachreichen.
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Ablauf
Sie melden die Anlage bei der zuständigen Behörde innerhalb von drei Monaten nach 
Inkrafttreten der jeweiligen Verordnung, in der Ihre Anlage in den Katalog über 
genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) aufgenommen wurde, an.
Sie müssen dies schriftlich erledigen.
Sie fügen die erforderlichen Unterlagen bei. Alternativ können Sie die Unterlagen 
auch innerhalb von weiteren zwei Monaten ab der Anmeldung bei der zuständigen 
Behörde nachreichen.
Die zuständige Behörde bestätigt Ihnen den Eingang schriftlich oder elektronisch. 
Gegebenenfalls wird die Behörde weitere Unterlagen nachfordern.
Die zuständige Behörde kann Ihnen zusätzlich Anordnungen auferlegen, um 
sicherzustellen, dass Ihre Anlage die Pflichten nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz erfüllt bzw. andere öffentlich-rechtliche Vorschriften 
und Belange der Errichtung und dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen.

Online-Beantragung: 

Nutzen Sie den Online-Dienst.
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten über das Servicekonto Gemeinsam- 
Online an oder registrieren Sie sich zuerst.
ELiA-Online ist ein formularbasierter Onlinedienst, mit dem auch per Upload-Funktion 
weitere Unterlagen (Gutachten, Zeichnungen etc.) dem Antrag oder der Anzeige 
beigefügt werden können.

Benötigte Unterlagen
ELiA-Formulare  

(Elektronische immissionsschutzrechtliche Antragsstellung), verfügbar auf der 
Internetseite der Gewerbeaufsicht des Landes Bremen

Erforderliche Zeichnungen, Pläne oder Gutachten
Erläuterungen zur Anlage
Sonstige Unterlagen  

 gegebenenfalls bei der zuständigen Behörde erfragen

Zuständige Stellen

Die Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft I Referat 23

+49 421 361 2407
An der Reeperbahn 2, 28217 Bremen
Website
office@umwelt.bremen.de

Gewerbeaufsicht des Landes Bremen | Dienstort Bremen

+49 421 361 6260
Parkstraße 58-60, 28209 Bremen
Website
office@gewerbeaufsicht.bremen.de

https://www.service.bremen.de/die-senatorin-fuer-umwelt-klima-und-wissenschaft/die-senatorin-fuer-umwelt-klima-und-wissenschaft-i-referat-23-186802
https://umwelt.bremen.de/
mailto:office@umwelt.bremen.de
https://www.service.bremen.de/visitenkarte/gewerbeaufsicht-des-landes-bremen-dienstort-bremen-11662
https://www.gewerbeaufsicht.bremen.de/
mailto:office@gewerbeaufsicht.bremen.de
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Rechtssichere E-Kommunikation mehr

Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie

+49 511 643 0
Stilleweg 2, 30655 Hannover
Website
poststelle-hannover@lbeg.niedersachsen.de

Gewerbeaufsicht des Landes Bremen | Dienstort Bremerhaven

0471 596132-70
Lange Straße 119, 27580 Bremerhaven
Website
office@gewerbeaufsicht.bremen.de

Online Services

ELiA-Online - Elektronische immissionsschutzrechtliche Antragstellung 
Sie möchten eine genehmigungsbedürftige Anlage errichten oder ändern. Dann 
können Sie hier, im Onlinedienst "ELiA-Online" die erforderlichen Anträge oder 
Anzeigen digital erstellen und bei der zuständigen Behörde einreichen.

Gebühren / Kosten

gebührenfrei

Fristen & Bearbeitungsdauer

Welche Fristen sind zu beachten?

Antragsfrist: 3 Monate. 
Die Anmeldung muss innerhalb von 3 Monaten nach Inkrafttreten der jeweiligen 4. 
BImSchV erfolgen.

Wie lange dauert die Bearbeitung?

Abhängig vom Einzelfall.

Rechtsgrundlagen
§ 67 Abs. 2 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG )
4. Bundesimmissionsschutzverordnung (4. BImSchV)

https://www.service.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen2014_sp.c.14043.de
https://www.service.bremen.de/visitenkarte/landesamt-fuer-bergbau-energie-und-geologie-188908
https://www.lbeg.niedersachsen.de/startseite/
mailto:poststelle-hannover@lbeg.niedersachsen.de
https://www.service.bremen.de/visitenkarte/gewerbeaufsicht-des-landes-bremen-dienstort-bremerhaven-11805
http://www.gewerbeaufsicht.bremen.de
mailto:office@gewerbeaufsicht.bremen.de
https://elia-online.de/
https://www.gesetze-im-internet.de/bimschg/__67.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_4_2013/index.html#BJNR097310013BJNE000102116
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Weitere Informationen
ELektronische immissionsschutzrechtliche Antragstellung (ELiA) - Gewerbeaufsicht 
des Landes Bremen - Arbeits- und Immissionsschutzbehörde

Aktualisiert am 27.04.2026

https://www.gewerbeaufsicht.bremen.de/elektronische-immissionsschutzrechtliche-antragstellung-elia-14177
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